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Deine eigentliche Frage müsstest du für dein Bundesland recherchieren. Frag mal die Kollegen
an der EH. Möglicherweise bestimmt das Schulamt über den Förderort und die Eltern können
dann wiederum Schritte einleiten, wenn sie damit nicht einverstanden sind und es entscheidet
ein Gericht.

Ich hätte im oben beschriebenen Fall den Notarzt rufen lassen und dafür gesorgt, dass das Kind
erst mal in die Psychiatrie kommt. Es ist offenbar selbst- und fremdgefährdend. Auf jeden Fall
Kollegen und Eltern Anzeige wegen Körperverletzung nahe legen.

Ansonsten Ordnungsmaßnahmen durchforsten: Nach Schulausschluss kommt normalerweise
Überweisung auf eine andere Schule. Das löst das Problem natürlich nicht, aber ihr hättet ggf.
eine Diskussionsgrundlage mit den Eltern. Denn schulpflichtig bleibt er natürlich.

Bei uns gibts auch die Möglichkeit, der zweitweisen verkürzten Beschulung (z.B. 1.-4. Stunde),
bis dies oder jenes geklärt ist (Psychiatrieplatz z.B.).

Manchmal hilft auch gutes Zureden, die Eltern sind vermutlich selbst am Ende mit ihren
Kräften, zu Hause werden sich furchtbare Dinge abspielen. Wenn ihr sie dazu bewegen könnt,
sich die EH-Schule mal anzusehen, wendet sich vielleicht das Blatt. Preise die Vorteile der EH an
und prophezeie auf der anderen Seite Gefängnis und Psychiatrie, wenn sie nicht bereit sind,
jetzt die Reißleine zu ziehen.

Ich würde ihnen (falls Vorwürfe an die Schule kommen) auch ganz klar sagen, dass sie sich
nicht selber belügen brauchen und in diesem Alter des Sohnes nicht mehr auf die Schule
schimpfen müssen, weil ihr Kind bald nicht mehr in die Schule gehen wird und dann auf dem
Arbeitsmarkt bestehen muss. Es sollte klar werden: der Kampf gegen die Schule ist nicht
vonnöten, ihr wollt gar nicht kämpfen. Ihr wollt retten, was noch zu retten ist. Und bald gibt es
keinen mehr, gegen den sie kämpfen können, bald wird ihr Sohn in eine Ausbildung geworfen,
die er nicht durchstehen wird und schneller raus ist, als er Stühle werfen kann.

Was sagt eigentlich die Schulleitung?
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